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ANLAGE 1 
 
 
 
 
 
 
 

Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan Nr. GI 04/21 

„Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg“ 

Teilgebiet 1 – Bahnüberführung Ferniestraße 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Frist bis zum 21.08.2009) sowie der erneuten 
Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 3 BauGB (Frist bis zum 21.04.2010) 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gießen und Linden, den 29.04.2010 
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Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen 
 
Amt für Straßen- und Verkehrswesen Schotten (21.07.2009) 
Kreisausschuss des LK Gießen, Bauordnung und Umwelt (23.07.2009) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abt. für den ländlichen Raum (03.08.2009) 
Mittelhessen Netz GmbH, Gießen (12.08.2009) 
Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst (13.08.2009) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (17.07.2009) 
Stadtwerke Gießen, Wärmeversorgung (28.07.2009) 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (19.08.2009) 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde (06.08.2009) 
 
DB Services Immobilien GmbH (16.12.2009) 
Eisenbahnbundesamt (03.12.2009) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen von Bürgern 
 
ADFC Gießen (13.08.2009) 
Herr Jan Fleischhauer, Jahnstraße 40, 35394 Gießen (18.07.2009) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise 
 
Gemeindevorstand Fernwald (16.07.2009) 
Magistrat der Stadt Wetzlar (24.07.2009) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. III 32 (20.08.2009) 
Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragte (14.08.2009) 
Universitätsstadt Gießen, Frauenbeauftragte 15.07.2009)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Stellungnahme abgegeben haben 
 
Botanische Vereinigung in Hessen e.V., Wettenberg 
BUND, Frankfurt Main 
Deutsche Telekom AG, Eschborn 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie, Echzell 
Hessen Forst, Untere Forstbehörde, Wettenberg 
Magistrat der Stadt Pohlheim 
Magistrat der Stadt Linden 
Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V. Wetzlar 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Stadtwerke Gießen AG, Nahverkehr 
 
 
 
Erneute Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen 
 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (22.04.2010) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise 
 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde (14.04.2010) 
Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst (08.04.2010) 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen oder Hinweisen von der Öffentlichkeit sind 
keine eingegangen. 
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 Amt für Straßen- und Verkehrswesen Schotten (21.07.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Schotten beschreibt in der 
angesprochenen Stellungnahme vom 05.02.2008 im Wesentlichen die geplante 
Verkehrsführung und führt aus, dass im Rahmen der Behördenbeteiligung keine 
Anregungen und Bedenken vorgebracht werden. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Dem ASV wird ein entsprechender Bebauungsplan in bewährter Art zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

2.

3.
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 Kreisausschuss des LK Gießen, FB Bauordnung und Umwelt (23.07.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasser- und Bodenschutz 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

2. 
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 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Landwirtschaft (03.08.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Ökopunktedefizit wird durch Inanspruchnahme des Ökokontos der Stadt Gießen 
kompensiert. Angemerkt sei hier, dass es sich hierbei überwiegend um bereits 
genehmigte und fortlaufende Maßnahmen handelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

2.
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 Mittelhessen Netz GmbH (12.08.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2. bis 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

2.

3. 

4. 

5. 
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 Polizeipräsidium Mittelhessen (13.08.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die vorliegende Planung wurde, bezogen auf die im Rahmen des Beteiligungs-
verfahrens vorgetragenen Anregungen, entsprechend überprüft und angepasst. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die vorgetragene Anregung wird geprüft und im Ergebnis in die Ausführungsplanung 
integriert. 
 
Anmerkung: In der Stellungnahme des Polizeipräsidiums vom 18.4.10 werden gegen 
das Bauvorhaben aus verkehrspolizeilicher Sicht keine Bedenken erhoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

2.

3. 
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 Regierungspräsidium Gießen, Abt. Kampfmittelräumdienst (17.07.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
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Seite 2 der Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes 
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Anlage zur Stellungnahme des Kampfmittelräumdienstes 
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 Stadtwerke Gießen, Wärmeversorgung (28.07.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und -ausführung in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 
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Anlage: Lageplan Stadtwerke Gießen 
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 Universitätsstadt Gießen, Abt. Amt für Umwelt und Natur (19.08.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Umweltbericht wird um die entsprechenden Aussagen ergänzt. 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Im Unterschied zur Heidelerche beschränkt sich das Artenschutz-Gutachten für die 
in Tab. 2 aufgelisteten Vogelarten auf die Prognose, dass sie möglicherweise bzw. 
wahrscheinlich im Planungsraum vorkommen. Die Prognose stützt sich auf die zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans in 2006 durchgeführten Erhebungen. Diese Vor-
gehensweise begründet sich aus der Argumentation des Fachgutachtens, dass auch 
auf eine Einzelfallprüfung für alle diese möglicherweise bzw. wahrscheinlich 
betroffenen Vögel verzichtet werden kann, da keine der Arten ausgeprägt revier- 
und/oder brutplatztreu ist. Gemäß Fachgutachten sind alle Arten der Tab. 2 auch im 
näheren Umkreis in guten Beständen vertreten. Da sie daher alle dem Vorhaben 
kleinräumig ausweichen können, werden die Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG nicht eintreten. 
 
Zu 3: Der Anregung wird entsprochen.  
 
Der entsprechende Hinweis wird integriert.  

1.

2. 

3.
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Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Artenschutzbeitrag wird diesbezüglich überarbeitet. 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Einzelfallprüfung für die Zauneidechse 
näher beschriebenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist davon auszugehen, 
dass das verbleibende Tötungsrisiko im Rahmen des allgemeinen Lebensrisikos 
verbleibt, die ökologische Funktionalität des Lebensraumes in räumlich-funktionalem 
Zusammenhang erhalten bleibt und sich die von dem Vorhaben ausgehenden 
Störungen nicht erheblich im Sinne des § 44 (1) Satz 2 BNatSchGneu auswirken 
werden. Entsprechend der Ausführungen des Artenschutz-Fachbeitrags ist eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) für die Zauneidechse damit nicht notwendig. 
 
 
Zu 6: Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 
 
Der Erhalt der alten Eichen ist aufgrund der für die Unterführung herzustellenden 
Einschnittsböschungen nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anpassung der Rechtsgrundlagen erfolgt nachrichtlich. 
 
 
Zu 8: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Festsetzung im Bebauungsplan wird entsprechend modifiziert. 
 
 

5.

6. 

7. 

8. 

4.
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Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Umweltbericht und Begründung bauen 
aufeinander auf. Die Ergebnisse haben in jeweils anderen Planwerken Eingang 
gefunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
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 Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsabteilung (06.08.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das eine Planwerk ist der Bebauungsplan der in erster Linie durch die Festsetzung 
einer Verkehrsfläche die Flächen bereitstellt und das andere Planwerk ist der 
„Erläuternde Beiplan“ der auf dem Ausführungsplan basiert und detailgetreue 
Auskunft über die entsprechenden Breiten enthält. Die Gesamtbreiten sind jedoch 
deckungsgleich. 
 
Zu 2 und 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie betreffen jedoch nicht unmittelbar die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die 
hier ausschließlich Flächen z.B. „öffentliche Verkehrsfläche“ festsetzt. 
Gleichwohl werden die vorgetragenen Anregungen und Hinweise geprüft und im 
Rahmen der Ausführungsplanung entsprechend gewürdigt.  
Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um einen sogenannten 
planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan handelt, dem die Straßenplanung 
(Stand: Genehmigungsplanung 01/2008) als „Erläuternder Beiplan“ beigefügt war, 
wird der Bebauungsplan nach Modifikation der Planung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
erneut offengelegt. 
Anmerkung: Nach der erneuten Offenlegung wird den geänderten Planunterlagen 
von Seiten der Straßenverkehrsbehörde mit Schreiben vom 14.4.10 zugestimmt. 
 
Gegenstände des Erläuternden Beiplan zum 2. Entwurf sind insbesondere: 

- die Verbreiterung der Rad- und Gehwegbreiten auf 2,5 m.  
- die Darstellung des Zwischenausbaus bis zur Verlängerung der Fernie-

straße.  
- die Planung eines einseitigen gemeinsamen Rad- und Gehweges für beide 

Richtungen im Erdkauter Weg. Die Fahrbahn mit der Entwässerung muss 
hierbei nicht verschoben werden. 

 

1. 

2. 

3. 
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[Zu 4: vgl. Ausführungen Seite 16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
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 Regierungspräsidium Gießen (20.08.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 6:Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Durch das vorliegende Aufstellungsverfahren wurden keinerlei landwirtschaftliche 
Belange betroffen. 
 
 
 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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 ACFC Ortsgruppe Gießen (13.08.2009) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie betreffen jedoch nicht unmittelbar die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die 
hier ausschließlich Flächen z.B. „öffentliche Verkehrsfläche“ festsetzt. Gleichwohl 
werden die vorgetragenen Anregungen geprüft und im Rahmen der Ausführungs-
planung entsprechend gewürdigt.  
Da es sich bei dem vorliegenden Bebauungsplan um einen sogenannten plan-
feststellungsersetzenden Bebauungsplan handelt, dem die Straßenplanung (Stand: 
Genehmigungsplanung 01/2008) als „Erläuternder Beiplan“ beigefügt war, wird der 
Bebauungsplan nach Modifikation der Planung gem. § 4a Abs. 3 BauGB erneut 
offengelegt Offenlage vom 08.04. bis 21.04.2010). 
 
 
 

[...] 

1. 
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[...] 
 
Gegenstände des Erläuternden Beiplan zum 2. Entwurf waren insbesondere: 
 

- die Verbreiterung der Rad- und Gehwegbreiten auf 2,5 m.  
- die Darstellung des Zwischenausbaus bis zur Verlängerung der Fernie-

straße.  
- die Planung eines einseitigen gemeinsamen Rad- und Gehweges für beide 

Richtungen im Erdkauter Weg. Die Fahrbahn mit der Entwässerung muss 
hierbei nicht verschoben werden.   

 
Das vom ADFC angenommene Radverkehrsaufkommen mit 150 Radfahrern pro 
Spitzenstunde ist mehr als doppelt so hoch als die  aktuellen Zählungen, die der 
Stadt für den Ohlebergsweg vorliegen. Die Rad- /Gehwege sind                                                               
ausreichend dimensioniert. 
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Zu 2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie betreffen nicht unmittelbar die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die hier 
ausschließlich „Verkehrsflächen“ festsetzt. Gleichwohl wurden die vorgetragenen 
Anregungen geprüft und im Rahmen der Ausführungsplanung entsprechend 
gewürdigt. [vgl. die Ausführungen unter Ziffer 1]. 
 
 
 
 
Zu 3: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die Topografie der ausgebauten Kreuzung wurde eingehend geprüft und bestimmt. 
Im Ergebnis dieser Untersuchung wurde die Lage wie dargestellt geplant. Durch die 
Änderung der Gradienten des Radweges und die damit verkürzte Länge des 
Geländers, konnte die Sichtbeziehung zwischen  Radfahrer und Kraftfahrern vor der 
Einmündung verbessert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, 
 
er betrifft jedoch nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Unabhängig 
davon, prüfen die zuständigen Abteilungen der Stadt Gießen die vorgetragene 
Anregung und werden sie entsprechend in die Ausführungsplanung bzw. in die 
verkehrsbehördliche Anordnung integrieren. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, 
 
er betrifft jedoch nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Unabhängig 
davon, wird die Stadt Gießen die vorgetragenen Anregungen prüfen und ggf. in die 
verkehrsbehördliche Anordnung integrieren. 
 
 
 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, 
 
er betrifft jedoch nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Unabhängig 
davon, wird die Stadt Gießen die vorgetragenen Anregungen prüfen und ent-
sprechend in die Ausführungsplanung integrieren. 
 
 
Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, 
 
er betrifft jedoch nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Unabhängig 
davon, wird die Stadt Gießen die vorgetragenen Anregungen prüfen und ent-
sprechend in die Ausführungsplanung integrieren. 
 
 
 
 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, 
 
Im Bebauungsplan wird eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung für eine 
Treppenanlage ausgewiesen. Die zweite Treppenanlage zwischen Zugang zum 
Polizeipräsidium und Ferniestraße liegt außerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes und wird deshalb nur in die Ausführungsplanung übernommen. 
 
Zu 9 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, 
 
er betrifft jedoch nicht die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, so dass an dieser 
Stelle an die nachfolgende Ausführungsplanung verwiesen werden muss. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stadt Gießen wird sich mit den vorgetragenen Anregungen im Rahmen ihrer 
städtebaulichen Abwägung sorgfältig beschäftigen. Die Ergebnisse werden in die 
Ausführungsplanung einfließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
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Anlage zur Stellungnahme des ADFC 
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 Herr Jan Fleischhauer, Jahnstraße 40, Gießen (18.07.2009) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der jetzige Bahnübergang Erdkauter Weg liegt außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans. Für den angesprochenen Bereich wird ein separates 
Baurechtsverfahren durchgeführt werden. Die Stadt Gießen wird die vorgetragenen 
Anregungen prüfen und entsprechend in die Ausführungsplanung einfließen lassen. 
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DB Services Immobilien GmbH (16.12.2009) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die angesprochene Stellungnahme enthält keine Anregungen und Hinweise, die dem 
Vollzug des Bebauungsplanes an dieser Stelle entgegenstehen. 
 
 
 
Zu 2.bis 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise werden zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes zur Berücksichtigung bei 
Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
 

1. 

2. 
3. 

4. 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
2. Entwurf des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
2. Entwurf des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
2. Entwurf des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in die Begründung zum 
2. Entwurf des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die angesprochene Passage in der Begründung wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
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Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und  
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
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Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (21.04.2010) 
 

 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Nach § 9 Abs. 1a BauGB können nur Maßnahmen oder Flächen privaten oder 
öffentlichen Eingriffsflächen zugeordnet werden. Nach §135a Abs. 3 BauGB ist die 
Zuordnung eine Voraussetzung für die Kostenerstattung. Die Kostenverteilung der 
Baumaßnahme erfolgt über eine vertragliche Vereinbarung nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz, so dass hier eine vertragliche Ablösesumme für die 
Bereitstellung der Ökopunkte gesichert wird. In die textlichen Festsetzungen wird ein 
Hinweis auf die Inanspruchnahme des Ökokontos aufgenommen. Der Umweltbericht 
wird entsprechend angepasst.  
 
 
Zu 2.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Ein entsprechender Hinweis wird sowohl in den Umweltbericht als auch die Plankarte 
des Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 




